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Der Gemeindevorstand  Az.: 710.010 
der Gemeinde Ebsdorfergrund Fachbereich: FB1 
 Sachbearbeiter/i

n: 
Annika Rabenau 

 Datum: 04.05.2026 
 Vorlagennr.: VL-200/2026 

 
Gemeindevertretungsvorlage 
 

Haupt - und Finanzausschuss 17.06.2026 

Gemeindevertretung 22.06.2026 
 
Jährliche Fahrkostenpauschale Gemeindebrandinspektor und stellvertretender 
Gemeindebrandinspektor 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ebsdorfergrund fasst folgenden Beschluss: Der 
Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Ebsdorfergrund erhält eine jährliche 
Fahrtkostenpauschale in Höhe von 300€. Sein Stellvertreter in Höhe von 150€. Diese Pauschale 
erfolgt grundsätzlich und zusätzlich zu den üblichen Möglichkeiten der Dienstreiseabrechnung. 
Begründung: 

Der ehrenamtliche Gemeindebrandinspektor nimmt als Leiter der Feuerwehr in der Regel weit 
mehr Termine wahr als die übrigen ehrenamtlichen Kräfte. Dazu gehören nicht nur Einsätze und 
Übungen, sondern auch zahlreiche Dienstbesprechungen, Veranstaltungen im Landkreis, Termine 
in der Gemeindeverwaltung, Sitzungen und Öffentlichkeitsarbeit. Die reguläre Entschädigung nach 
der „Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche 
Feuerwehrangehörige, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden“ 
(FwDRAVO) deckt zwar den Zeitaufwand ab, berücksichtigt aber meist nicht die tatsächlich 
anfallenden, hohen Fahrtkosten für dieses überdurchschnittliche Fahrtaufkommen. Eine 
zusätzliche Pauschale von 300 € (150€ für den Stellvertreter) pro Jahr ist daher notwendig, um die 
Mehrbelastung der privaten Finanzen durch dienstlich veranlasste Fahrten angemessen 
auszugleichen. Dies gewährleistet die Motivation und Verfügbarkeit des Gemeindebrandinspektors 
und sichert die effektive Führung der Gemeindefeuerwehr über das gesamte Jahr hinweg. 
 
Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 15.12.2025 den Antrag an den Haupt- und 
Finanzausschuss verwiesen. 
  



Vorlage VL-200/2026   Seite 2 von 4 

Gemeindevertretungsvorlage durch Gemeindevorstand abgelehnt 
 
Von der Vorlage abweichende Beschlussfassung: 
 

 
 
 
 
 

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom ...................... (TOP ....................) der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ebsdorfergrund zugeleitet. 
 
Bemerkungen: 

 
 
 
 
 
 
Ebsdorfergrund, ____________________ 
  
 ____________________ 
  
 WV.: ________________ 
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Die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Ebsdorfergrund 
 
Für die Sitzung der Gemeindevertretung am _______________ 
zur Tagesordnung gestellt am ..................... 
 

_______________________ 
Der Vorsitzende 

 
Vor Beschlussfassung Ausschussberatung erforderlich 

 
Ja 

 
Nein 
 

      federführend 
wenn ja, Verweisung an: 
 

Ausschuss 1 (Haupt- und Finanz) 
 
Ausschuss 2 (Bauen, Planen, Umwelt und Energie) 
 
Ausschuss 3 (Kinder-, Jugend, Senioren und Soziales) 
 

Beschlusstenor / Abstimmungsergebnis / Gemeindevertretung 
 
        Ja - St.     Nein - St.      Enth.     Angenommen     
Abgelehnt 

 
Laut 

Beschlussvorschlag 
 

 
Abweichender Beschluss 

 
 
 
 

Bemerkungen 
 

 
 
Verfügung: 
 
An Fachbereich: ________________________________ im Hause unter Beifügung der 
Aktenvorgänge zurück mit der Bitte um: 
 

Rücksprache 
 
Bearbeitung des Vorganges gemäß Beschluss 
 

TOP: 
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Beschlusserfüllung FB 10 - WV ________ 
 
VZ - WV 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ebsdorfergrund, ___________ __________________ 
 Hanno Kern 

Bürgermeister 

 

 

 




